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Sehr geehrte Damen und Herren! 

V
TS�AT 

Wien, 31.3.1998 

Der Stadtschulrat für Wien übermittelt in der Beilage 25 Exemplare der Stellungnah
me des Stadtschulrates für Wien zum 0.8. Gesetzesentwurf des Bundesministeriums 
für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten. 

Beilagen 

Für die Richtigkeit 
d11):u�ertigUn : 

t/{f/tttu 

Für den Amtsführenden Präsidenten: 

Dr. Walter Weidinger 
Landesschulinspektor 
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Stellungnahme zum Entwurf von Novellen zum Schulorganisationsgesetz, zum 
Schulunterrichtsgesetz, zum Schulpflichtgesetz 1985 und zum Pflichtschulerhal
tungs-Grundsatzgesetz 
(ZI. 100002/1/98) 

Mit Verfügung des Amtsführenden Präsidenten gem. § 7 (3) BschAG v. 31. März. 98 
wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

Im Zusammenhang mit den Entwürfen zu den im Betreff genannten Schulgesetz
Novellen stellt der Stadtschulrat für Wien Folgendes fest: 

Die Reformmaßnahmen zur Neugestaltung der Schuleingangsphase und zur Inter
nationalisierung der Grundschule werden außerordentlich begrüßt. 

Die Wahlmöglichkeit, die Schuleingangsphase in gemeinsamer Führung von Schul
stufen der Grundstufe I flexibel zu gestalten und auch Vorschulklassen führen zu 
können, wird in Ansehung der Schulrealität und auf Grund der Einstellungen vieler 
Volksschullehrerinnen als richtig empfunden. 

Ein besonderes Anliegen des Stadtschulrats für Wien wird es in diesem Zusammen
hang sein, in absehbarer Zeit möglichst an allen Volksschulen vorschulpädagogische 
Betreuungsmodelle einzurichten, sodass eine etwaige Rückstellung keinesfalls mehr 
zu einem Schulwechsel der betroffenen Schülerinnen führen muss. 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass diese pädagogisch zweckmäßige Ange
botserweiterung auch ihren Niederschlag bei den Stellenplanberechnungen für die 
Grundschule finden wird müssen. 

Die Bemühungen, bereits ab der 1. Schulstufe eine verbindliche Übung Lebende 
Fremdsprache einzuführen, werden in Ansehung der zunehmenden Bedeutung einer 
Fremdsprache (insbesondere der Arbeitssprache Englisch) außerordentlich begrüßt; 
allerdings sollten die damit in Verbindung stehenden Notwendigkeiten intensiver Leh
rerfortbildungsbemühungen durch entsprechend zusätzliche Dotierungen der Lehrer
aus- und -fortbildungseinrichtungen anerkannt werden. 

Die zum Bereich Sonderschule vorgesehenen Änderungen werden in den erläutern
den Bemerkungen mit der Absicht verknüpft, grundsätzlich Kinder mit sonderpä
dagogischem Förderbedarf in einer der Grundstufe I verbindlich vorgesehenen Vor
schulstufe aufzunehmen: 

Diese Überlegung ist problematisch, da einerseits mittelfristig nicht sicherge
stellt ist, dass an allen Volksschulen Modelle der Vorschulstufe realisiert wer
den können. Anderseits entspricht diese Vorgangsweise nicht den Grundsät
zen der Integrationspädagogik: Gerade Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf, die integriert werden sollen, bedürfen einer stabilen Betreu
ungsumgebung; der jährliche Wechsel der Mitschüler im Falle einer jahr
gangsklassenbezogen geführten Form der Schuleingangsphase (z.B. Vor
schulstufe + 1. Klasse gemeinsam) ist dieser Zielstellung nicht förderlich. Au
ßerdem übersieht dieser Vorschlag, dass in vielen Fällen der sonderpädago
gische Förderbedarf erst im Laufe der Schulzeit, meist ab der 
3. Volksschulklasse ausgesprochen wird. Die damit verknüpfte Hoffnung, die 
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Frage der schulischen Integration auf der 9. Schulstufe durch eine Vorweg
nahme mittels Einführung einer O. Schulstufe für behinderte Kinder zu lösen, 
ist unter diesen Bedingungen nicht erfüllbar. 

Lediglich eine generelle dreijährige Erfassung aller Kinder im Rahmen der 
Grundstufe 1 würde dazu führen, dass die Vorschulstufe für alle Schülerinnen 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf gilt. Dies ist unter den derzeitigen und 
geplanten gesetzlichen Bedingungen nicht zu erwarten. 

Als besonders enttäuschend werden die beabsichtigten Neuregelungen bezüglich 
der Gestaltung der Hauptschule im Zusammenhang mit der Durchführung des lei
stungsdifferenzierten Unterrichtes empfunden: Die derzeit vorgesehene Regelung ist 
keine Lösung im Sinne der Bestimmungen des § 131 b (Schulversuche zur Differen
zierung an Hauptschulen). Es widerspricht den mehrjährigen Schulversuchserfah
rungen (seit 1985/86), da nie ein Modell erprobt wurde, das leistungsheterogenen 
Unterricht vorsieht, in der Beurteilung aber die Leistungsgruppenzugehörigkeit zum 
Ausdruck bringt. An diesem Beispiel und am Fehlen einer Schulversuchsregelung für 
die Einrichtung von regionalen Kooperationsmodellen ist erkennbar, dass seitens des 
Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten keine engagierte 
Bereitschaft besteht, die problematische Entwicklung im Mittelstufenbereich zur 
Kenntnis zu nehmen oder gar lösen zu wollen. Großstädtische Ballungszentren wer
den dadurch neuerlich benachteiligt. Wenn schon aus diversen Gegebenheiten der
zeit keine Möglichkeit besteht, deutliche Strukturveränderungen im Bereich der Se
kundarstufe I vorzusehen, dann sollte zumindest eine brauchbare Schulversuchslö
sung im Schulorganisationsgesetz im Sinne einer Regionalisierung verankert wer
den. 

Im Einzelnen wird bemerkt: 

Novelle zum Schulorganisationsgesetz: 

ad 3. § 11 Abs. 5: 

Es wird empfohlen, die Formulierung geringfügig zu erweitern: 

,,(5) Soweit es die Schülerzahl zulässt, hat den Schulstufen (ausgenommen bei 
gemeinsamer Führung in der Grundstufe I) jeweils eine Klasse zu entsprechen. 
Bei zu geringer Schülerzahl oder zur Umsetzung besonderer pädagogischer Kon-
zepte können mehrere Schulstufe in einer Klasse zusammengefasst werden . .... .. 

Begründung: 

Durch den Einschub im zweiten Satz "oder zur Umsetzung besonderer pädagogi
scher Konzepte" soll erreicht werden, dass zahlreichen innovativen Projekten und 
Reformbemühungen einzelner Lehrer (wie z.B. zur Umsetzung von Montessori
Schwerpunkten, Führung von Freinet-Klassen u.ä.) jedenfalls die Führung altershete
rogener Volksschulklassen ermöglicht wird. Mit dieser Vorgangsweise, die stets im 
Einvernehmen mit den Eltern und Erziehungsberechtigten erfolgt (= 100%ige Freiwil
ligkeit), sind keine Mehrkosten verbunden. 

21/SN-226/ME XX. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 5

www.parlament.gv.at



ad 7. (Grundsatzbestimmung) § 15 Abs. 2 und § 16 Abs. 2: 

Die vorgesehenen Änderungen, an Stelle des Terminus "Leistungsgruppen" die 
Wendung "Leistungsniveaus" zu setzen, ohne weitere Maßnahmen vorzusehen, sind 
nicht zielführend. Entweder ist diese Passage ersatzlos zu streichen oder es erfolgt 
im Schulunterrichtsgesetz eine Zusatzregelung, wonach im Falle der Differenzierung 
in Hauptschulklassen oder Gruppen andere Kriterien als nur die der Leistung heran
gezogen werden können. In diesen Fällen soll bei der Leistungsbeurteilung der Lei
stungsgruppenvermerkNermerk des Leistungsniveaus entfallen. Die Note "Befriedi
gend" soll im Falle der heterogenen Unterrichtsführung der Beurteilung "Befriedi
gend" der Leistungsgruppe 2 entsprechen. 

Ergänzend wird darauf verwiesen, dass auf Expertenebene (Schulaufsicht) bereits 
zweimal entsprechende Anträge einstimmig angenommen wurden, und zwar bei der 
österreichweiten BSI-Konferenz 1992 in Schladming und bei der österreichweiten 
LSI-Konferenz 1996 in Wien. 

ad 17. § 131b: 

Aus den schon in der Einleitung genannten Gründen ist der § 131b zu erweitern: 

"Schulversuche zur Differenzierung auf der Mittelstufe 

(1) An Hauptschulen sind Formen der Differenzierung im Hinblick auf die Lei
stungsfähigkeit der Schüler zu erproben, die gegenüber der Leistungsdif
ferenzierung an den Hauptschulen gemäß § 16 ff. in flexiblerer Form ge
staltet werden. 

(2) In Regionen, in denen mehr als ein Drittel der Volksschulabgänger in die 
Unterstufe der allgemeinbildenden höheren Schule wechseln, können zur 
Erprobung die Hauptschule und die Unterstufe der allgemeinbildenden 
höheren Schule regionale Kooperationsmodelle nach einem gemeinsa
men pädagogischen und organisatorischen Konzept geführt werden. 

(3) Für die Durchführung der Schulversuche nach Abs. 1 und 2 gilt § 7 mit der 
Maßgabe, dass die Schulversuche gern. Abs. 1 in 33 % der Anzahl der 
Klassen an öffentlichen Schulen im jeweiligen Bundesland nicht überstei
gen dürfen; gleiches gilt sinngemäß für private Schulen mit Öffentlichkeits
recht. 

(4) Die Schulversuche nach Abs. 1 und 2 können während der Schuljahre 
1998/99 bis 2002/03 eingerichtet werden." 

Begründung: 

Mit dieser Schulversuchsregelung könnte einerseits erreicht werden, dass vernünfti
ge Alternativformen zum leistungsdifferenzierten Unterricht weiterhin durchgeführt 
werden können. Zusätzlich eröffnet sich die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis, insbe-
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sondere auf die Akzeptanz der Eltern und Erziehungsberechtigten aufbauend, ande
re Formen der Mittelstufenlösung durchführen zu können. 

Novelle zum Schulunterrichtsgesetz: 

ad 2. § 18 Abs. 2: 

Von den im Gesetzesentwurf angeführten Varianten ist auf Grund einer vierunddrei
ßigjährigen Schulversuchserfahrung bestenfalls die Variante 2 zu akzeptieren. Es ist 
antagonistisch, flexible Formen der Schuleingangsphase im Gesetz vorzusehen und 
gleichzeitig eine Freigabe der Leistungsbeurteilung auch in Form einer Leistungsbe
schreibung zu verhindern,. Aus der intensiven Schulversuchserfahrung ist erkennbar, 
dass häufig Eltern und Lehrerinnen den Wunsch haben, verbale Formen einer Lei
stungsbeschreibung auch in der 3. Klasse der Volksschule durchführen zu können. 
Es wird daher folgende konkrete Formulierung vorgeschlagen: 

In der 1. bis 3. Schulstufe der Volksschule und der Sonderschule kann das 
Klassenforum beschließen, dass die Beurteilung der Leistungen an Stelle 
durch Noten oder zusätzlich zu den Noten in Form einer Leistungsbeschrei
bung zu erfolgen hat." 

Novelle zum Schulpflichtgesetz: 

ad 1. § 5 Abs. 4: 

Die vorgeschlagene Regelung ist prinzipiell einsichtig, allerdings wird sie in Anse
hung der Situation der Schulabgänger mit sonderpädagogischem Förderbedarf als 
zu eng empfunden. Vielmehr sollte die Gelegenheit genützt werden, das Berufsvor
bereitungsjahr generell für jene Schülerinnen vorzusehen, die ihre 9jährige Schul
pflicht erfüllt haben, aber derzeit nicht auf dem Arbeitsmarkt vermittelbar sind. Kon
kret wird also folgende Formulierungsausweitung angeregt: 

"Darüber hinaus können Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die 
die allgemeine Schulpflicht bereits erfüllt haben, in einem Berufsvorberei
tungsjahr im Sinne der Berufsorientierung schulisch betreut werden." 

ad 6 § 7 Abs. 11: 

Es sollte der 3. Satz einfacher lauten: 

"Die Dauer des Besuches der Vorschulstufe ist in die Dauer der allgemeinen 
Schulpflicht einzurechnen." 

Begründung: 

Der Besuch der Vorschulstufe soll für alle Schülerinnen bezüglich der Erfüllung der 
Schulpflicht anrechenbar sein und nicht nur für den Fall der Zurückstellung. 

Der Amtsführende Präsident: 
Dr. Kurt Scholz eh. 
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